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Sitzung der Bezirksvertretung Hagen-Mitte am 18.03.2015
Ihre Anfrage gern. § 18 der Geschaftsordnung des Rates der Stadt Hagen

Sehr geehrte Frau Akbaba,

die Stadt Hagen ist Eigentümerin des Grundstücks Gemarkung Hagen Flur 28 Flurstück 193
(Augustastraße). Auf einer Teilfläche dieses Grundstücks standen bis zum Jahr 2007 Garagen. Nach
Abbruch der Garagen wegen Baufälligkeit wurde geprüft, ob auf der Fläche öffentliche, bewirtschaftete
Stellplätze angelegt werden können. Alternativ wurde die Notwendigkeit einer Wendeplatte untersucht.
Aus Kostengründen wurden diese Überlegungen jedoch nicht weiter verfolgt. Ein Verkauf wurde aus
planungsrechtlichen Gründen verworfen.

In der Folge gab es verschiedene Anfragen von Anhiegern, auf der Fläche Stellplätze anzumieten.
Übermittelte Überlassungsabkommen wurden aber von den Interessenten nicht unterzeichnet. Anfang
2015 konnte dann mit einem Anwohner eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet werden. GWH
wird der Frage einer Untervermietung nachgehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Bald
Betriebsleiter
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Straßenreinigung entlang der Frankfurter Straße

Sehr geehrte Frau Buchholz,

die Frankfurter Straße wird im Bereich zwischen der Böhmerstr und der Eilper Straße satzungsgemäß zweimaL
pro Woche mittels einer Kehrmaschine ohne Beifahrer gereinigt. Die Reinigurigstage sind der Montag und der
Mittwoch.

Das Problem der parkenden Fahrzeuge und der davon ausgehenden Behinderung der Straßenreinigung ist
nahezu im gesamten Stadtgebiet gleich. Die ReinigungsLeistung in der oben aufgeführten Straße hat den
gleichen Umfang wie andere Straßen im Stadtgebiet von Hagen.

Im Rahmen des Hausha[tskonsolidierungskonzeptes der Stadt Hagen fasste der Rat im November 2012 den
Beschluss, den städtischen Anteil an der Sommerreinigung zu reduzieren. Daraufhin muss der Hagener
Entsorgungsbetrieb 15 % des StammpersonaLs in der Straßenreinigung abbauen. Dies hat zur FoLge, dass unter
anderem, nur noch die Hälfte der Kehrmaschinen mit Beikehrern eingesetzt werden können.

Kehrmaschinenbeifahrer sind unter anderem dafür zuständig Kehricht und Laub aus den Parkbuchten zu fegen,
so dass die Kehrmaschine diese aufkehren kann. Ohne Beifahrer reinigt die Maschine ledig[ich die Fahrbahn
sowie den Fahrbahnrand. Die Kehrmaschinenfahrer sind seit dieser Änderung angewiesen, besonders
verschmutzte Bereiche, die von der Maschine nicht gereinigt werden können, zu melden. In diesen Fällen
erfolgt eine Sonderreinigung nach Dringlichkeit.



Aufgrund der starken Verunreinigungen durch die angrenzenden Lokalitäten und der Marktveranstaltung
reinigen wir den Straßenbereich nochmals am Samstagmorgen.
ZusätzLich dazu, reinigen die Mitarbeiter aus dem Projekt "Innenstadtsauberkeit in regeLmäßigen Abständen
die Bürgersteige, obwohl die Bürgersteigreinigung durch den angrenzenden Grundstückseigentümer zu
erfolgen hat, und den Gossenbere ich per Hand.
Hierbei handelt es sich um eine reine bürgernahe und freiwillige Servicet.eistung des Hagener
Entsorgungsbetriebes. Für diese DienstLeistung entstehen den angrenzenden Anwohner keine zusätzt.ichen
Kosten.

Mit freundLichen Grüßen/
i. V. DipL-Ing. D. Liedtke
(Bereichsteiter)

StadtBez(ryet

Eing.

3 a März 2015
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Ihre Anfrage gern. § 18 GeschO Rat in der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am
18.03.2015 betreffend Baumfällungen in der Södingstraße

Sehr geehrte Frau Akbaba,

- in der o. g. Sitzung stellten Sie die Frage, warum in der Södingstraße ca. 15 Bäume ge-
fällt worden sind.

Da es sich nach Mitteilung des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH bei den gefällten Bäu-
men nicht um städtische Bäume, sondern um Bäume im Privatbesitz handelt, können
diese Baumfällungen von hieraus leider nicht begründet werden.

Ich hoffe, Ihnen trotzdem mit dieser Information weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

-
Schwemin
Fach bereichsle iter

2. Durchschrift an BV 21
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Mündliche Anfrage gern. §18 GeschO des Rates BV Mitte 18.03.2015,
hier: Aufweitung Geschwindigkeitsreduzierung Altenhagener Straße

Sehr geehrter Herr Wetzel,

Sie fragten nach, ob der Abschnitt der Altenhagener Straße, in dem nur noch 30 km/h
gefahren werden dürfe, nicht so erweitert werden könne, dass die jeweiligen Bushaltestel-
len mit einbezogen werden könne, vor denen der 30-kmlh- Bereich" beginnt oder endet.

Ihre Anregung wurde am 26.03.2015 im Rahmen einer Verkehrsbesprechung mit der Po-
lizei, dem Straßenbaulastträger, der Hagener Straßenbahn und dem Fachbereich Stadt-
entwicklung, -planung und Bauordnung thematisiert.

Antwort:

Die Geschwindigkeitsreduzierung erfolgte nach Beschlussfassung der BV Mitte
(30.01.2013) zum Schutz der zum damaligen Zeitpunkt geplanten Überwege in Höhe der
neuen Discounter Aldi und Edeka, die zwischenzeitlich realisiert sind.

Die Bezirksregierung hat in der Vergangenheit die Geschwindigkeitsreduzierung auf der
Hauptverkehrsachse vermehrt in Frage gestellt.

Von dort wird die Einhaltung der Geschwindigkeitsreduzierung gefordert, sonst ist diese
ggf. wieder aufzuheben.

Seit dem 12.04.2014 erfolgen regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen Dadurch wird
derzeit die vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h weitestgehend eingehalten,
Fußgängerurtfälle haben sich nicht mehr ereignet.



Im Rahmen der Berichtspflicht ist im Mai 2015 erneut eine Verkehrszählung (V85) durch-
zuführen.

Der Bereich wurde bewusst so kurz wie möglich gehalten, um ausschließlich die Fußgän-
gerüberwege auf der stark frequentierten Achse zu sichern.

Je länger ein Bereich einer Geschwindigkeitsreduzierung ist, umso eher sinkt die Akzep-
tanz der Fahrzeugführer.

Bislang hat sich die Bezirksregierung mit den bisher getroffenen verkehrlichen Maßnah-
men konform erklärt

Aus diesem Grund sollte die Verkehrssituation derzeit nicht verändert werden.

Die Örtlichkeit wird natürlich weiterhin beobachtet.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Wiener
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